
Information nach Artikel 13 und 14  
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  

 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

(Name Behörde, Sitz, Kontaktdaten, vertretungsberechtigte Person / Leitung) 

Zuständige Fachabteilung  

(Ansprechpartner/In, Kontaktdaten) 

Gemeinde Ostseebad Insel Poel  

Die Bürgermeisterin  

Gemeinde-Zentrum 13   

23999 Insel Poel OT Kirchdorf 

www.ostseebad-insel-poel.de  

FB I – Zentrale Verwaltung 

Gemeindewahlleitung 

Frau Eggert 

Telefon: 038425 4281-20 

E-Mail: d.eggert@inselpoel.net 

Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten  

Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter ZV eGo-MV 

Eckdrift 103, 19061 Schwerin  

Telefon: 0385 / 77 33 47-51 

E-Mail: datenschutz@ego-mv.de  

 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung  

Zwecke: 

- Durchführung von Wahlen und Abstimmungen nach den einschlägigen Rechtsvorschriften, einschließlich der 

Führung des Wählerverzeichnisses sowie der Ausstellung von Wahlscheinen 

Rechtsgrundlagen: 

− Artikel 6 Absatz 1 in Verbindung mit: 

- Europawahlgesetz (EuWG) 

- Europawahlordnung (EuWO) 

- Bundeswahlgesetz (BWG) 

- Bundeswahlordnung (BWO) 

- Landes- und Kommunalwahlgesetz M-V (LKWG M-V) 

- Landes- und Kommunalwahlordnung M-V (LKWO M-V) 

- Volksabstimmungsgesetz M-V (VaG M-V) 

Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten durch die betroffene Person: 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben, für einen 

Vertragsabschluss erforderlich oder die betroffene Person ist verpflichtet die personenbezogenen Daten 

bereitzustellen. 

  nein 
   

X  ja 

  Folgen bei Nichtbereitstellung der Daten 

  Bei Nichtbereitstellung der Daten ist eine Teilnahme an der Wahl/Abstimmung nicht 
möglich bzw. werden dem Wahlberechtigten keine Wahlscheine ausgestellt.    
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Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: 

- Familienname 

- Vorname 

- Anschrift 

- Geschlecht 

- Geburtsdatum 

- Staatsangehörigkeit 

- Angaben zum Wahlrecht 

- ggf. E-Mail-Adresse und Telefonnummer (freiwillig) 

- gewünschte Zustellanschrift (bei Briefwahl) 

- Zusätzlich bei Wahlbewerbern (Wahlbeamte): Lebenslauf, berufliche Qualifikationen, Partei- und Fraktionszu-

gehörigkeit, Gesundsheitsdaten 

Wurden die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben – zusätzlich:  

Information aus welcher Quelle die personenbezogenen Daten stammen und gegebenenfalls, ob sie aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen 

- Meldebehörde der Gemeinde Ostseebad Insel Poel 

 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten: 

- Gemeindewahlleitung 

- Die Wahlbenachrichtigungen und die Wahlscheine (teilweise) werden von externen Druckdienst-

leistern gedruckt mit denen ein Auftragsverarbeitungsvertrag nach Art. 28 Abs 3 DS-GVO abge-

schlossen wird. 

- Die Wählerverzeichnisse/Verzeichnisse der Abstimmenden und die Wahlscheine/Abstimmungs-

scheine werden den Wahlvorständen/Abstimmungsvorständen zur Verfügung gestellt. 

- Daten der Unionsbürger werden an den Bundeswahlleiter übertragen 

Geplante Datenübermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 

 

  nein 
   

X  ja 

  Weitere Informationen gem. Art. 13 Abs. 1 lit. f) bzw. Art. 14 Abs. 1 lit. f) DS-GVO 

  
Bei der Europaparlamentswahl erfolgt die Datenübermittlung der Unionsbürger entspre-
chend BWO § 17 an den Bundeswahlleiter und an die Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union.    
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Speicherdauer der Daten, bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer: 

- Wählerverzeichnisse, Wahlscheinverzeichnisse und weitere Verzeichnisse mit personenbezoge-
nen Daten sind bei Europaparlamentswahlen und Bundestagswahlen nach Ablauf von sechs Mo-
naten seit der Wahl zu vernichten, wenn nicht der Bundeswahlleiter mit Rücksicht auf schwe-
bende Wahlprüfungsverfahren anderes anordnet (§83 EuWO, § 90 BWO). 
 

- Die Vernichtung der Verzeichnisse nach Landes- und Kommunalwahlrecht darf nur auf Anwei-
sung der Wahlleitung erfolgen (§ 9 LKWO M-V). 

 

Information zu Betroffenenrechten  

Auf Ihre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Datenübertragbar-

keit und Widerspruch bezüglich aller Ihrer verarbeiteten personenbezogenen Daten weisen wir Sie an dieser 

Stelle ausdrücklich hin. Rechtsgrundlagen hierfür sind die Art. 15 bis 21 DS-GVO. 

Beruht die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ihrer Einwilligung, können Sie diese jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

Sie haben das Recht Beschwerden beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 

Mecklenburg-Vorpommern zu erheben: Postanschrift: Schloss Schwerin, Lennéstraße 1, 19053 Schwerin, 

Tel.: 0385 / 59494-0 oder E-Mail: info@datenschutz-mv.de.  
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